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205 
Bl,'kanntmachimg 

der Vereinbarung zwischen den Ländern 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

über die Wahrnehmung 
vollzugspolizeilicher Aufgaben auf 

Bundesauto balmen und auf Bundesstraßen 
Vom 17. Januar 1996 

Die Lander"Noriliheiri-Westfalen und Niedersachsen 
haben am li.Dezember 1995/9. Januar 1996 die V.ereinba­
rung über die Wahrnehmung vollzugspolizeilicher Auf­
gaben auf Bundesautobahnen Wld auf Bundesstraßen 
geschlossen. 

Die Vereinbarung wird nachfolgend bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 17 .• Tanuar 1996 

Der Mlnisterpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Johannes Rau 

Vereinbarung 
zwischen 

den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
über die WahmehmWlg voJlzugspoIizeilicher Aufgaben 

auf Bundesautobahnen und auf Bundesstraßen 

Das Land Niedersachsen, 

vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsi­
denten, dieser vertreten durch das Niedersächsische 
lrulencrnindsterium 

und 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser vertreten 
durch den Innenminister, 

schließen folgende Vereinbarung: 

§ 1 

(1) Auf den Bundesautobahnen 
A 1 Bremen-Münster 

zwischen der Landesgrenze NiedersachsenIN ord­
rhein-Westfalen bei km 225,175 (Anschlußstelle 
Osnabrück-Hafen Richtungsfahrbahn Bremen) und 
bei km 227,403, 

A 2 Hannover-Dortmund 
zwischen der Anschlußstelle Bad Eilsen bei km 
279,15 und der Landesgrenze Nü:idersachsenINord­
rhein-Westfalen bei km 283,7, 

A 30 Niederlande-Bad Oeynhausen 
zwischen der Landesgrenze NiedersachsenINord­
rhein-Westfalen bei km 42,235 und der Anschluß­
stelle Hasbergen-Gaste bei km 43,200 

ausschließlich der Ein- und Ausfahrtstrecken 

werden volizugspolizeiliche Aufgaben von der Polizei des 
Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. 

(2) Vollzugs polizeiliche Aufgaben auf der Bundesstraße 
B 70 im Landkreis Emsland, Abschnitt 53, von km 0,000 
bis 0,417, und auf der Bundesstraße B 482 im Landkreis 
Schaumburg, Abschnitt 10, von km 0,000 bis 0,270, werden 
ebenfalls von der Polizei des Landes Nordrhein-Westfa­
len wahrgenommen. 

§ 2 

(1) Auf den Bundesautobahnen 

A 1 Bremen-Münster 
zwischen der Landesgrenze NiedersachseniNord­
rhein-Westfalen bei km 222,537 und bei km 225,141 
(Anschlußstelle Osnabrück-Hafen Richtungsfahr­
bahn Münster), 

. A 30 Niederlande-Bad Oeynhausen 
zwischen der .Landesgrenze NiedersachseniNord­
rhein-Westfalen bei km 79,902 und der Anschluß­
stelle Rödinghausen bei km 80,118 

ausschließlich der Ein- und Ausfahrtstrecken 

werden vollzugspolizeiliche Aufgaben von der Polizei des 
Landes Niedersachsen wahrgenommen. 

(2) Vollzugspolizeiliche Aufgaben auf der Bundesstraße 
B 83 im Kreis Minden zwischen km 2,322 und 2,919 werden 
ebenfalls von der Polizei des Landes Niedersachsen 
wahrgenommen. 

§ 3 

Die vollzugspolizeilichen Aufgaben im Sinne der §§ 1 
und 2 umfassen: 

1. übenvachung des Straßenverkehrs und Erforschung 
mit Strafe oder Geldbuße bedrohter Handlungen ein­
schließlich der Aufnahme von Verkehrsunfällen, der 
Sicherung der Unfallstelle und der notwendigen poli­
zeilichen Maßnahmen zur Versorgung Verletzter und 
Sicherung von Sachgütern, 

2. Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen sowie 
Rundfunkwarndienst bei Verkehrsstörungen, 

3. überprüfung von Verkehrszeichen und -einrichtungen 
sowie Sicherungsmaßnahmen an Bau- und Schadens­
stellen, 

4. Begleitung von Schwer- und Großraumtransporten, 
gefährdeten Transporten und Transporten mit gefähr­
lichen Stoffen. 

§4 
Bei der Wahrnehmung der vorstehenden Aufgaben 

gelten 

- für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des 
Landes Nordrhein-Westfalen die Vorschriften des nie­
dersächsischen Landesrechts, insbesondere des Nieder­
s"chsischen Gefahrenabwebrgesetzes, 

- für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des 
Landes Niedersachsen die Vorschriften des nordrhein­
westfälischen Landesrechts, insbesondere des Polizei­
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

§ 5 

(1) Die abschließende polizeiliche Bearbeitung der mit 
Strafe oder Geldbuße bedrobten Verkebrsverstöße ein­
schließlich aller Verkehrsunfälle erfolgt durch die nach 
den §§ 1 und 2 zuständigen Polizeibehörden. Sie geben 
derartige Vorgänge danach an die zuständigen Behörden 
des anderen Landes ab. Bei anderen mit Strafe oder 
Geldbuße bedrohten Handlungen sind die Vorgänge zur 
Bearbeitung an die zuständigen Polizeidienststellen des 
anderen Landes weiterzuleiten. 

(2) Die statistischen Meldungen über Verkehrsunfälle 
sind unmittelbar dem zuständigen Statistischen Landes­
amt des anderen Landes zuzuleiten. 

(3) Ein Kostenausgleich findet nicht statt. Die v:on der 
Polizei erhobenen Verwarnungsgelder fließen dem eige­
nen Land zu. 

(4) Über besondere Vorkommnisse sind zu unterrich­
ten: 

- hinsichtlich der in § 1 genannten Bereiche das Nieder­
sächsische Innenministerium und die Bezirksregierung 
Weser-Ems bzw. Hannover, 

- hinsichtlich der in § 2 genannten Bereiche das Innenmi­
nisterium des Landes Nordrhein-Westfalen und die 
Bezirksregierung Münster bzw. Detmold. 

(5) Polizeiliche Maßnahmen bei vorhersehbaren Ver­
kehrsstörungen (Sperrungen, Umleitungen, Beschilde­
rungen oder Verkehrslagemeldungen) sind mit den zu­
ständigen Polizei- und Verwaltungsdienststellen des an­
deren Landes-abzusprechen. 

§ 6 

Der Staatsvertrag zwischen den Ländern Niedersach­
sen und Nordrhein-Westfalen vom 16. JuliJ23. September 
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1970 - Nds. GVBI. 1971 S. 37 und GV. NI'\[. 1971 S. 330 ~ 
über Aufgaben und Zuständigkeiten -auf Bundesauto­
bahnstrecken Ld.F. des_Staatsvertrages vom 22. Februar/ 
19. März 1974 - Nds. GVBI. S. 534 und GV. NW. S. 1022 -
bleibt unberührt. 

§ 7 

Diese Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist 
von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres, frühe­
stens zum --31. Dezember 1998 gekündigt werden. Ihre 
Geltungsdauer verlängert sich jeweils um zwei Jahre, 
wenn nicht fristgerecht gekündigt wird. 

§8 

Die Vereinbarung tritt am __ l. Februar 19.96 in Kraft. 
Gleichzt:itig tritt die Vereinbarung vom 5./19. August 1976 
außer Kraft. 

Hannover, den 11. Dezember 1995 

Für das Land Niedersachen 

Für den Niedersächsischen Mini:~:terpräsidenten 

Niedersächsisches Innenministerium 

Gerhard Glogowski 

Düsseldorf, den'g.-Jariuar 1996 

2251 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Namens des Min:i.Sterpräsidenten 

Der Innenminister 

Fran~:Josef Kniola 

,.- GV. NW. 1996 S.74. 

Achtes Gesetz 
zur Änderung des Rundfunkgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(8. Rundfunkänderungsgesetz) 
Vom 30. Januar 1996 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiennit verkündet wird: 

Artikel 1 
Das- Rundftinkgesetz für das Land N ordrhein-West­

falen (LRG NW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. August 1995 (GV. NW. S. 994), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. November 1995 (GV. NW. S. 1196), 
wird wie folgt geändert: 

(1) § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
"Ihnen darf eine ZUlassung für die Verbreitung eines 
Rundfunkprogramms nur erteilt werden, wenn sie 
ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union haben." 

2. Satz 3 wird gestrichen. 
3. Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 3 und 4. 

(2) § 7 Abs. 3 wird gestrichen. 

(3) § 38 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird gestricJ:1en. 

2. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 
bis 4. 

3. In Absatz 4 wird die Angabe ,,1 bis 4" durch die 
Angabe ,,1 bis 311 ersetzt. 

(4) § 41 wird wie folgt geändert: 

1. Absätze 1 bis 3 wer4en wie folgt geändert: 

,,(1) Die Kanäle einer Kabelanlage sind vom Betreiber 
der Kabelanlage so zu belegen, daß alle angeschlos-

senen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die durch 
Gesetz für Nordrhein-Westfalen bestimmten Rund­
funkprogramme, die aufgrund einer Zulassung (§ 4) 
terrestrisch verbreiteten landesweiten Rundfunkpro­
gramme, die lokalen Rundfunkprogramme im jeweili­
gen Verbreitungsgebiet und die Offenen Kanäle (§ 35) 
empfangen können. 

(2) Reicht die Kapazität einer Kabelanlage nicht aus, 
um alle übrigen weiterverbreiteten (§ 39), aufgrund 
einer Zulassung (§ 4) verbreiteten und terrestrisch mit 
durchschnittlichem Antennenaufwand am Einspeise­
punkt der Kabelanlage empfangbaren Programme 
einzuspeisen, trifft die LfR eine :Rangfolgeentschei­
dung. Bei der Rangfolgeentscheidung hat sie folgende 
Grundsätze zu beachten: 

1. Die Gesamtheit der in der Kabelanlage verbreiteten 
Rundfunkprogramme muß die Vielfalt der beste­
henden Meinungen im Rundfunk in möglichster 
Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck bringen 
und auf diese Weise umfassende Infonnation geben. 

2. Bei der Rangfolgeentscheidung ist insbesondere 
abzuwägen: . 
a) der Beitrag des Programms zur Angebots-, Spar­

ten- und Meinungsvielfalt der Gesamtheit der in 
der Kabelanlage verbreiteten Rundfunkpro­
gramme, 

b) die inhaltliche Vielfalt des Programms und der 
Anteil an Infonnation, Bildung, Beratung und 
Unterhaltung am Gesamtprogramm, 

c) in welchem Umfang im Programm die Ereignisse 
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens in Nordrhein-Westfalen oder 
in Teilgebieten des Landes dargestellt werden 
und welchen Beitrag das Programm damit zur 
Meinungsvielfalt in Nordrhein-Westfalen leistet, 

d) der Beitrag des Programms für die Darstellung 
der föderalen und kulturellen Vielfalt in der 
Bundesrepublik Deutschland, 

e) der Beitrag des Programms zur kulturellen und 
Sprachenvielfalt im Gesamtangebot des Kabel­
netzes, 

f) die Berücksichtigung von Minderheiten- und 
Zielgruppeninteressen im Programm, 

g) der Beitrag des Programms zur Verständigung 
und zur Vereinigung der Völker Europas, 

h) der Anteil des Programms an Eigen-, Auf­
trags- oder Gemeinschaftsproduktionen aus dem 
deutschsprachigen oder europäischen Raum. 

Bei der Entscheidung nach Satz 1 ist auch die 
Akzeptanz des Programms bei den an der Kabelan­
lage angeschlossenen Teilnehmerinnen und Teilneh­
mer zu berücksichtigen. 

3. Programme, die im wesentlichen aus gleichen In­
halten bestehen und nur in einem zeitlich geringen 
Umfang ein unterschiedliches Angebot enthalten, 
können unter Berücksichtigung der Auswahlgrund­
sätze der Nummer 2 nur einmal berücksichtigt 
werden. Dabei müssen die Programme nach Ab­
satz 1 empfangen werden können. 

4. Bei grenznahen Verbreitungsgebieten ist minde­
stens eines der jeweils grenzüberschreitend am 
Einspeisepunkt der Kabelanlage mit durchschnitt­
lichem Antennenaufwand terrestrisch empfang­
baren Programme weiterzuverbreiten. _ Sieht eine 
Rangfolgeentscheidung die Weiterverbreitung von 
Programmen nach Satz 1 vor, stehen sie Program­
men nach Absatz 1 gleich. 

5. Die LfR kann bestimmen, daß bis zu zwei weitere 
fremdsprachige Programme, die für ausländische 
Bürgerinnen und Bürger bestimmt sind, in solchen 
Kab.elanlagen unter Beachtung der Auswahlgrund­
sätze nach Nummer 2 vorrangig eingespeist werden, 
in deren Verbreitungsgebiet diese ausländischen 
Bürgerinnen und Bürger einen bedeutenden Anteil 
an 4er Bevölkerung stellen. 

(3) Bei der Kanalbelegung ist darauf zu achten, daß die 
vorrangig zu verbreitenden Programme von einer 
möglichst großen Zahl von Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmem empfangen werden können. Ein Kanal kann 
zur Nutzung zu unterschie.dlicQen Zeiten oder in 
turnusmäßigem Wechsel für mehrere Programme zu­
geteilt werden, solange und soweit dadurch pen in 
Absatz_2 genannten Kriterien eher entsprochen wer­
den kann," 

2. Absatz 5 wird gestrichen. 

3. Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 5 
bis 7. 

4. In Absatz 6 Satz.l wird die Angabe". 5 und 6" durch 
die Angabe "und 5" ersetzt. 

5. In Absatz 7 Satz 1 wird die. Angabe "bis 7" durch die 
Angabe" und 6" ersetzt. 

(5) In § 60 Abs.1 Nr.1 wird die Angabe ,,§ 41 Abs. 7" durch 
die Angabe.,,§ 41 Abs. 6" ersetzt. 

Artikel ~ 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz_tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 1996 

(LoS.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johatmes '"Ra u' 

- GV. NW. 1996 S. 75. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 

26. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Amsberg, 

Teilabschnitt DortmundlUnnalHamm 
(Darstellung von Bereichen für den Schutz 

der Natur und Bereichen für den Schutz der 
Landschaft sowie Streichung des Freizeit- und 

Erholungsschwerpunktes Lippesee 
im Gebiet der Stadt Hamm) 

Vom 10. Januar 1996 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg ha.~ in seiner Sitzung am 7. 9. 199~ ,die Aufstellung 
der 26. Anderung des Gebietsentwicldungsplanes für den 

Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
UnnaIHanun (DarsJellung von Bereichen für den Schutz 
der Natur und Bereichen für den Schutz der Landschaft 
sowie Streichung des Freizei t- und Erholungsschwer­
punktes Lippesee "im Gebiet der Stadt Hamm) beschlos­
sen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 18. 12. 1995 -
VI B 1 - 60.15.25 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. Ge­
mäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die 
in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes enthal­
tenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der Ge­
nehmigung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 26. AnderUiJ.g- des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mundiUnnalHamm, wird beim Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe­
hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregienmg Arnsberg 
(Bezirksplanungsbehörde).sowie beim Operstadtdirektor 
Hamm zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfale)l erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgssetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Recht§vorschriftep bei der ,:ßrarJ;:tei­
tung und Aufstellung d~r Anderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Amsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes o-der deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 10. Januar 1996 

" ." Minister~um _ 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1996 S. 76. 
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